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Grundlagen zum Lärmschutz 
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Belästigung durch Lärm 
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über 65 dB(A)** 

Belastung durch Lärm 
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Amortisierung von einfachen Maßnahmen zum 

Lärmschutz in max. 2 ½ Jahren! 

Auswirkungen auf den Haushalt –  

Lärmschutz ist ein Investment  
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Rechtlicher Hintergrund 
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 Ersatz der VBUS durch die "Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von 

bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)" (BUB) 
 

 Ersatz der VBEB durch die BEB führt zu höheren Belastetenzahlen 
 

 Neue Berechnungsmethoden erlauben keinen Vergleich mit bisher ermittelten 

Werten 
 

 Auf nationaler Ebene Ersatz der RLS-90 durch Änderung der 16. BImSchV durch 

die RLS-19  
 

 Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 noch nicht novelliert, so dass in den meisten 

Bundesländern bis auf weiteres die RLS-90 gelten 
 

 Umweltbundesamt senkt die bisherigen Empfehlungen für die Auslösewerte 

von 65/55 dB(A) L
den

/ L
night

 auf 60/50 dB(A) bzw. 55/45 dB(A) 
 

 Spielräume zur Anordnung von Tempo 30 durch Änderung des StVG und der 

StVO sowie durch Gerichtsurteile erweitert 
 

 Der LAI empfiehlt, ruhige Gebiete in einem kleinteiligeren Rahmen zu 

betrachten als es die Umgebungsrichtlinie vorgibt 
 

 Einführung von vereinfachten Berechnungsverfahren für Schätzwerte zur 

Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 

Neue Arbeitsgrundlagen seit der 3. Runde 
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a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm... 

b)  Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit... 

c) Annahme von Aktionsplänen... mit dem Ziel, den 

Umgebungslärm... zu verhindern und zu mindern...“ 

 

"Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, 

um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, 

durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 

mindern.  

 

Hierzu werden schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und  

Bekämpfung von Umgebungslärm 
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Vierte Runde bis 18. Juli 2024 
 

a)  Ballungsraum - ein durch den Mitgliedstaat festgelegter Teil seines 

Gebiets mit >100.000 EW  

b)  Hauptverkehrsstraße - eine vom Mitgliedstaat angegebene 

regionale, nationale oder grenzüberschreitende Straße mit einem 

Verkehrsaufkommen von >3 Mio. Kfz/Jahr (= 8.200 Kfz/Tag) 

c)  Haupteisenbahnstrecke - eine vom Mitgliedstaat angegebene 

Eisenbahnstrecke mit einem Verkehrsaufkommen >30.000 Züge/ 

Jahr 

d)  Großflughafen - ein vom Mitgliedstaat angegebener Verkehrsflug-

hafen mit einem Verkehrsaufkommen von >50.000 Bewegungen/ 

Jahr 

Gegenstand der Lärmminderungsplanung 
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Untersuchte Lärmquellen (Pflichtaufgabe) 
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Strategische Lärmkarten 
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Strategische Lärmkarte (L

den 
/ L

night
) 
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Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung 

(L
den 

/ L
night

) 
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Belastungsachsen L

den
/L

night 
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Strategische Lärmkarte (L
den

) Schienenverkehr  
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Ruhige Gebiete 

Empfehlung, in der 4. Runde 

ruhige Gebiete differenziert zu 

betrachten 

 

Im Lärmaktionsplan der 3. Runde 

wurden bereits "vorauseilend" 88 

ruhige Gebiete identifiziert 

 

Nachrichtliche Übernahme in den 

Lärmaktionsplan der 4. Runde 
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Maßnahmen zur Lärmminderung 
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Bedeutung strategischer Maßnahmen 

 Nachfolgend dargestellte Maßnahmen zur Lärmminderung 

beziehen sich überwiegend auf lokale Einzelmaßnahmen – 

Wirkung begrenzt 

 

 Zunehmende Bedeutung erhalten gesamtstädtische Konzepte, die 

über eine System- und Netzwirkung einen Beitrag zum Lärm-

schutz leisten 

 

 Beispiel Verkehrsplanung: Förderung Umweltverbund, Lkw-

Lenkung/ Logistik, Parkraumbewirtschaftung -> Mobilitätsplan 

 

 Beispiel Stadtplanung: Gestaltung öffentlicher Raum, Aufenthalts-

qualität, Sicherung wohnungsnaher Versorgungsstandorte -> 

Stadtentwicklung  

 

Verknüpfung Lärmaktionsplan  

mit Stadtentwicklung und Mobilitätsplan!  
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B 430 Feldstraße – Klaus-Groth-Straße –  

Goethestraße – Christianstraße 

Tabelle Basisdaten 

 

Alle notwendigen Daten zur 

Entwicklung und Beurteilung 

von Maßnahmen zur Lärm-

minderung 
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Beispiel Maßnahmenvorschläge 

 

 Reduzierung V
zul

 von 50 auf 30 km/h (-3 dB(A)) 

o Feldstraße (Plöner Straße bis Brachenfelder Straße) ganztags 

o Achse Klaus-Groth-Straße – Goethestraße (Brachenfelder Straße bis Schiller-

straße) von 22-6 h 

 

 Vorrangschaltung (Grüne Welle) auf B 430, Plöner Straße bis Knoten Ilsahl/ Max-

Johannsen-Brücke (Verkehrsverstetigung ca. -1 dB(A) zusätzlich zu V
zul

) 

 

 Einbau lärmmindernde Asphaltdeckschicht auf der Feldstraße entsprechend RLS-

19 für Straßenabschnitte (- ≥2,0 dB(A)) – 1. Priorität 

 

 Vollumbau der Feldstraße, Verbreiterung der Seitenbereiche zugunsten 

gemeinsamer Geh- und Radwege 

 

 Aufstellung von (mobilen) Dialog-Displays 

  

 Bedarfs-LSA Höhe Fritz-Reuter-Straße (Verhinderung gestreuter Querungen)   

B 430 Feldstraße – Klaus-Groth-Straße –  

Goethestraße – Christianstraße 
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B 430 Feldstraße – Klaus-Groth-Straße –  

Goethestraße – Christianstraße 
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Mitwirkungsverfahren 
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Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 

§ 47d BImSchG 

 
 

  Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne 

 gehört.  

 

  Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der 

 Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne 

 mitzuwirken.  

 

  Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen.  

 

  Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu 

 unterrichten.  

 

  Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne 

 für jede Phase der Beteiligung vorzusehen. 
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Dreigeteilt 
 

 Träger öffentlicher Belange (insbesondere Straßenbaulastträger) 

 allgemeine Öffentlichkeit 

 politische Gremien mit Ratsbeschluss 

 

Zweistufigkeit ist i.d.R. Pflicht 

 

 Entwurf des Lärmaktionsplans 

 Beschlussfähige Fassung des Lärmaktionsplans 

 

Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 



www.prr.de 

Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 

Am 04.07.2024 Beschluss im Ausschuss für Bauen, Stadtplanung und 

Umwelt zur Offenlage des LAP 4 

Erste Phase 

 

 Offenlage vom 19.08. bis 16.09.2024 

 Begleitende Infoveranstaltungen am 04. und 09.09.2024 

 Ankündigung Offenlage über verschiedene Medien: Internetseite 

der Stadt Neumünster und Holsteinischer Courier  

 

 Aus der Öffentlichkeit kamen von 1 Person 9 Hinweise 

 Von den TÖB gingen 54 Hinweise ein 

 

Eingegangene Hinweise abgewogen und dokumentiert 

Positiv abgewogene Hinweise flossen in Lärmaktionsplan ein 

 

Zweite Phase 

 

Zweite Phase des Verfahrens am 18.11.2024 beendet 
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Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Für eine effektive Lärmminderung gibt es 

noch viel zu baggern – im Großen wie im 

Kleinen... 


